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fallen der Meſſe Aan gebotenen Feiertagen Aus ſich nicht entſchuldigt,
ſondern nuLr die Gefahr wirklichen Aergerniſſes, daß nämlich durch
Ausfallen der erwarteten Anlaß zur Sünde gegeben werde,
nämlich 3u ehrenrührigem Gerede, zur Vernachläſſigung der pflicht⸗
mäßigen von olchen die anderswo eine anhören önnten.
etztere ommt nUuL an Sonn⸗ und gebotenen Feiertagen In Betracht,
erſteres auch bei anderweitiger Feier, bei der en Hochamt erwartet
wird Liegen alſo die Verhältniſſe ſo daß genanntes Aergernis zu
befürchten war, ſo hat gegebenenfalls recht gehandelt, n nicht
Im Zweifel hat man eher ſich zur Zelebration gu en  leten
0  6 der Pfarrer ſich zur zweiten Zelebration entſchließen müſſen,
dann ware eine vorauszuſchickende Belehrung NII 0 oder gar
notwendig eweſen, daß nämlich n derartigen Notfällen die heilige
1 eine zweite Zelebration geſtatte. Vgl Lehmkuhl, 60
IIOT II —4.1 und Casus (COnscientiae II 169.)

Valkenburg (L.) Holland. Aug Lehmkuhl
II (Arbeiterausſperrung.) Zu den einſchneidendſten

Kampfmitteln In dem ſozialen Kampfe Unſerer Tage gehört offenbar
die Arbeiterausſperrung. Die Arbeiter wenden ihrerſeits das ampf
mittel des Streikes an, der entweder auf eine oder wenige Arbeits
ſtellen beſchränkt bleibt oder zum Generalſtreik in der Berufs⸗
klaſſe übergeht, wobei die Streikkaſſe die notwendigen Mittel liefern
muß Die ganze Organiſation der Arbeiter Uhr notwendig 3um
Streike. Sie zahlen allwöchentlich in die Streikkaſſe, wollen nach
einigen Jahren auch einen Erfolg en und ſo wird zum Streike
übergegangen, eſſen Koſten um eil die Arbeiterkaſſe räg Daß
die Arbeiterſtreiks Unter Umſtänden zur Erlangung gerechter und
beſſerer Arbeitsbedingungen erlaubt, mitunter notwendig ſind,‚ lehrt die
Moral; ebenſo aber auch, wieviel Uebel oft der Arbeiterſtreik mit ſich
bringt MN ſittlicher, ſozialer und politiſcher Beziehung. In ſittlicher
Beziehung gibt EL Anlaß 3u vielen Laſtern: Zorn, Rachſucht Un⸗
gerechtigkeit, Unmäßigkeit, Empörung gegen die Obrigkeit w. „
n ſozialer Beziehung bringt EL Störung des geregelten
ganges, der öffentliche Ordnung; Iun politiſcher Beziehung Auf  —  —
egung und Verhetzung der verſchiedenen Volksklaſſen einander.

Dem gegenüber greift man n Unſerer Zeit Jum Mittel der
Arb eiterausſperrung. Die Arbeitgeber eines beſtimmten
zweiges vereinigen ſich, wenn irgendwo ern Streik ausbricht oder QAaus
zubrechen droht, daß ſie auf einem beſtimmten Arbeitsgebiet, n einer
Provinz, einem ganzen Lande alle Geſch der gleichen Art ſtille
ſtehen laſſen Viele Tauſende von Arbeitern werden dadurch gleich⸗
zeitig rotlos nd die Familien, Frauen und Kinder arben mit ihnen.
Der an einem rte Unternommene Streik erhält dadurch eine un

freiwillige Ausdehnung, die Streikkaſſe wird In außerordentlichem
Maße In Anſpruch genommen und * iſt gar kein Zweifel, daß dieſe
Maßregel geeignet iſt, einen gewaltigen ruck auf die Arbeiter Aus
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zuüben. Es fragt ſich un. Wie iſt die Arbeiterausſperrung vom
ſittlichen Standpunkte Qus zu beurteilen?

Es iſt klar, daß die Arbeitgeber gegenüber den un
gerechtfertigten Streiks unſerer Tage, welche öfters bloß deswegenhervorgerufen werden, weil die Streikkaſſen gefüllt ſind und die bei
tragenden Arbeiter inen Erfolg ſehen

1 wollen oder weil die Führerpolitiſche Zwecke verfolgen, daß die Arbeitgeber gegenüber dieſen Streiks
berechtigt ſind, auf Maßnahmen 3u denken, ſoweit ſich dieſe un den
Grenzen berechtigter Abwehr bewegen. Durch dieſe fortwährende Streik
bewegung kommt Unruhe m die induſtrielle Produktion, der Arbeit⸗
geber kann ſich Ni mehr auf ſeine Arbeiter verlaſſen, gerade zurZeit der geſchäftlichen Hochkonjunktur wird die Arbeit eingeſtellt und
werden weite Kreiſe dadurch geſchädigt Soweit C8 ſich alſo einen
mutwillig oder unnötig Unternommenen Streik handelt, welcher Iun
anderer Weiſe nicht beendigt werden kann, iſt ES erlaubt, durch Arbeiter⸗
ausſperrung vielen Orten die Arbeiter zur Ruhe bringen,einen ruck auf die Arbeiter einem Tte auszuüben. Es Unter
liegt das wenigſten einem Bedenken, die Arbeiter organiſiertind und durch gemeinſame Beiträge zur Streikkaſſe die Arbeiter der
gleichen Geſchäftsklaſſe inſofern Streik beteiligt ſind, als mit ihremGelde Aus der die Streikenden unterſtützt werden. Sie müſſendeswegen auch die Folgen tragen, welche ſich Aus der Abwehr des
Streikes rgeben Schwieriger iſt die Frage, neben den organi⸗ſierten auch nichtorganiſierte Arbeiter dem betreffenden Geſchäftszweigeangehören; ſelbſt Arbeiter, die gar nicht Am Streikorte wohnen, alſoIn keiner Weiſe beteiligt ſind Sie eraten ohne ihr Verſchulden m
Not, zuma ſie auch keine Unterſtützung QAus der Streikkaſſe erhalten.Hier wird eS unächſt zwar nicht die Gerechtigkeit, wohl aber die
iebe fordern, Arbeiter mn der Arbeit belaſſen, wenn über⸗
au ein Geſchäftsbetrieb mit einem Teile der Arbeiter möglich iſt
Könnte aber der Zweck der Ausſperrung gar nicht erreicht werden
und handelt ES ſich um wirklich übertriebene oder ungerechte Forde
rungen der Arbeiter, ſo müßte man auch hier den Arbeitgebern nichtbloß das ſtrenge Recht, ſondern auch die ſittliche Berechtigung oder
Erlaubtheit der Arbeiterausſperrung zuerkennen. Sie haben keine
mit eigenem Schaden für die Arbeiter zu ſorgen. Soweit aber dieſe
Arbeiterausſperrungen nuLr den Zweck hätten, berechtigte Forderungender Arbeiter zurückzuweiſen, wird die Liebe, und wo eS ſich die
Verkürzung des niedrigſten gerechten Arbeitslohnes oder andere
eigentliche Rechte handelt, auch die Gerechtigkeit verletzt.Würzburg. rof Dir 0E  37III (Paſtorelle Verhalten zum Wirtshausbeſuder weiblichen Jugend.) glaube, daß auch dieſes Thema,oder ſagen wir beſſer der mn demſelben angedeutete Uebelſtand, der
Beachtung eines hochwürdigen Seelſorgeklerus ver iſt Die modernen
Emanzipations⸗Beſtrebungen bringen eS ehen mit ſich daß, wie mN


